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Piratenpartei 
Herr Tim Niemeyer
Salbeistraße 17
26129 Oldenburg

                       

Bundestagswahl 2009
hier: Plakatwerbung

Sehr geehrter Herr Niemeyer,

das Aufhängen und Aufstellen von Wahlplakaten stellt eine 
Sondernutzung von öffentlichen Flächen im Sinne des § 18 Abs. 1 des 
Nds. Straßengesetzes dar. Sondernutzungen bedürfen der Erlaubnis 
des Trägers der Straßenbaulast; innerhalb der geschlossenen 
Ortschaften ist dies die Gemeinde Ganderkesee.

Aus Anlass der Wahlen erlaubt die Gemeinde Ganderkesee, 
Wahlplakate im Bereich ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
aufzustellen bzw. aufzuhängen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass solche Plakate weder in 
Kreuzungs- und Einmündungsbereichen die Sicht behindern dürfen, 
noch dürfen sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 
beeinträchtigen. An Verkehrszeichen und deren Pfosten sowie an 
Bäumen dürfen Plakate nicht angebracht werden. Weiterhin ist darauf 
zu achten, dass die Wahlplakate so befestigt werden, dass sie auch 
bei stärkerem Wind standfest sind.

Von der Erlaubnis ausgenommen sind der Platz und der 
Gehwegbereich unmittelbar vor dem neuen Rathaus, sowie der 
Bereich zwischen Rathaus und Solitärgebäude.

Unverzüglich nach dem Wahltag sind die Plakate wieder zu entfernen.

--

Bankverbindungen:

Landessparkasse zu
Oldenburg
Konto 030-322 333
BLZ 280 501 00

Volksbank Ganderkesee-
Hude
Konto 105 701 400
BLZ 280 622 49

Raiffeisen-Volksbank
Delmenhorst-Schierbrok
Konto 100 238 400
BLZ 280 671 70

Volksbank Bookholzberg - 
Lemwerder
Konto 200 174 800 
BLZ 280 627 40

Oldenburgische Landesbank
Konto 216 306 7800
BLZ 280 217 05 

Gemeinde Ganderkesee
Die Bürgermeisterin
Mühlenstr. 2
27777 Ganderkesee
Tel.: 04222/44-327
Fax: 04222/44-320
www.ganderkesee.de

Herr Gnädig
Zimmer: 226
Mein Zeichen: 
42.21
E-Mail: 
M.Gnaedig@ganderkesee.de
Ihr Schreiben
24.07.2009 
Ganderkesee,27.07.2009

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 8.30-12.00 Uhr
Do. 14.00-18.00 Uhr
und nach Vereinbarung



Sofern Sie beabsichtigen, auch außerhalb geschlossener Ortschaften 
Plakate aufzustellen, bedarf es hierfür einer Einzelerlaubnis, die im 
Fachdienst Verkehr und Infrastruktur der Gemeinde Ganderkesee 
beantragt werden kann.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
gez.
Gnädig
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